
Rechtsmittel

sich die Abgeordneten bei der R. auf die zu
ständigen —» Ausschüsse der Nationalen 
Front; von ihnen erhalten sie z. B. Informa
tionen über Meinungen der Bürger und Pro
bleme, die sie bewegen. Die Ausschüsse sind 
für die Vorbereitung und Einberufung der 
Zusammenkünfte der Bürger verantwortlich. 
Die R. sind gründlich auszuwerten. Die gege
benen Hinweise, Vorschläge und Kritiken 
sind in einem kurzen Protokoll festzuhalten 
und umgehend dem zuständigen Rat zu über
geben. Die in solchen Aussprachen von den 
Bürgern vorgetragenen Anliegen sind im 
Prinzip genauso zu behandeln wie Eingaben. 
Die Bürger müssen in den festgelegten Fri
sten entweder vom Abgeordneten selbst oder 
von den jeweils Verantwortlichen eine fun
dierte Antwort erhalten. Damit wird die Au
torität der Abgeordneten und das Vertrau
ensverhältnis zwischen Wählern und Gewähl
ten gestärkt.

Empfehlungen des Staatsrates der DDR zur 
Vorbereitung und Durchführung der Rechen
schaftslegungen der Abgeordneten (Informa
tion für örtliche Volksvertretungen, Dezem
ber 1978/1);
Empfehlungen des Staatsrates der DDR - Er
fahrungen bei der Unterstützung und Qualifi
zierung der erstmals gewählten Abgeordne
ten (Information für örtliche Volksvertretun
gen, November 1981).
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Rechtsmittel - rechtlich vorgesehene Mög
lichkeit für Bürger, Kombinate, Betriebe, 
.Einrichtungen und Genossenschaften gegen 
Eirizelentscheidungen (d. h. Entscheidungen 
zu einem konkreten, individuellen Fall) bzw. 
Maßnahmen von Organen des —> Staatsappa
rates Beschwerde einzulegen, wenn sie mit 
diesen nicht einverstanden sind.
>Die R. und ihre praktische Anwendung zielen 
in erster Linie darauf ab, die in der Verfas
sung und in Gesetzen geregelten Rechte der 
Bürger zu gewährleisten, die sozialistische —» 
Gesetzlichkeit in den Beziehungen der Bür
ger, der Kombinate, Betriebe, Einrichtungen 
und Genossenschaften zu den Organen des 
Staatsapparates zu sichern.
R. sind durch folgende Merkmale charakteri
siert:
-e Sie können grundsätzlich nur dann in An

spruch genommen werden, wenn sie in ei
ner Rechtsvorschrift ■(—» Gesetze/Rechts- 
vorschriften) ausdrücklich vorgesehen 
sind. So kann ein Bürger nach § 12 der 
VO über die Verantwortung bei der Er
richtung und Veränderung von Bauwer
ken der Bevölkerung Beschwerde einle- 
gen, wenn ein Antrag auf Zustimmung 
zur Errichtung oder Veränderung eines 
Bauwerkes vom zuständigen Rat ableh
nend entschieden wurde (—>• Bauzustim
mung). Ebenso räumen § 33 des Ord- 
nüngswidrigkeitsgesetzes, § 22 der Wohn- 
raumlenkungs-VO und § 16 der VO über 
Feierabend- und Pflegeheime den Bür
gern das Beschwerderecht ein.

- R. sind ausschließlich gegen staatliche 
Einzelentscheidungen oder konkrete 
Maßnahmen gerichtet, so gegen ableh
nende Einzelentscheidungen (z. B. Ab- 
lehni^ng eines Antrages auf Bau einer Ga
rage), gegen den konkreten Inhalt einer 
berechtigten Einzelentscheidung (z. B. zu 
geringe Höhe einer gewährten Sozialfür
sorgeunterstützung), gegen den Inhalt 
verpflichtender Einzelentscheidungen 
(z. B. Auflagen, Ordnungsstrafverfü
gungen) sowie gegen die Nichtbeachtung 
von Form- und Fristvorschriften beim Er
laß der Einzelentscheidungen. Gegen 
normative Entscheidungen, wie —> Be
schlüsse der örtlichen Volksvertretungen 
und Räte, sind R. nicht zulässig. Auch 
wenn ein Bürger sich kritisch mit der Ar- 
beits- und Verhaltensweise eines Staats
funktionärs auseinandersetzen will, ohne 
daß eine Einzelentscheidung ergangen 
ist, kann er kein R. einlegen; vielmehr hat 
er in solchen Fällen die Möglichkeit, eine 
—> Eingabe vorzubringen.

- R. stehen in der Regel nur dem Adressa
ten der Einzelentscheidung zu, also z. B. 
demjenigen Bürger, dessen Antrag auf 
Zuweisung eines Platzes in einem Feier
abendheim abgelehnt wurde, öder dem
jenigen, dem eine Ordnungsstrafmaß- 
nahrne aüferlegt wurde.

- Das R. ist bei dem Organ bzw. Leiter ein
zulegen, von dem die anzufechtende Ein
zelentscheidung getroffen wurde. Wird 
der Beschwerde des Bürgers nicht oder 
nicht in vollem Umfang stattgegeben, so


